
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/6/26 95/16/0262
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1996

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §17 Abs6;

FinStrG §19 Abs5;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Faktor "Bedeutung der Tat" iSd § 17 Abs 6 FinStrG und § 19 Abs 5 FinStrG ist insbesondere nach dem

strafbestimmenden Wertbetrag zu beurteilen, der Begri< "Vorwurf" bezieht sich hingegen vor allem auf die Schuld des

Täters.
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